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stimmtheit der Innenausbauarbeiten setzt nach An-
sicht des BFH somit insbesondere voraus, dass die
von der Ver�ußererseite zu erbringenden Bauleistun-
gen f�r den Innenausbau und die daf�r zu zahlenden
Entgelte vor Abschluss des Grundst�ckskaufvertrags
konkret benannt worden waren. Die bloße Werbung
mit einem bebauten Grundst�ck in der Presse, im In-
ternet oder auf Bautafeln gen�gt nach Auffassung des
BFH nicht und hat allenfalls eine indizielle Bedeu-
tung.32) Ob vorliegend ein in personeller, inhaltlicher
und finanzieller Hinsicht konkretes Angebot der Ver-
�ußererseite hinsichtlich der Aufwendungen f�r die In-
nenausbauarbeiten vor Abschluss des Grundst�cks-
kaufvertrags gegeben war, konnte der BFH allerdings
mangels konkreter Feststellungen des FG nicht �ber-
pr�fen und hat den Rechtsstreit daher an das erstin-
stanzliche FG zur�ckverwiesen.

III. Fazit und Handlungsempfehlungen

Die Rechtsfigur des einheitlichen Erwerbsgegenstands
ist insbesondere aus steuerlichen Belastungsgesichts-
punkten zu kritisieren. Wenig erfreulich ist es daher,
dass die vorstehend dargestellten Entscheidungen zu-
n�chst eine weitere Ausweitung der bekannten Recht-
sprechungsgrunds�tze auf neue Bereiche wie z.B. auf
Erbbaurechtsvertr�ge, bzw. auf Grund einer noch eng-
maschigeren Auslegung deutlich werden lassen. Die
Position der betroffenen Stpfl. wird insbesondere da-
durch weiter geschw�cht,33) dass es nun nicht mehr
auf die Kenntnis des Erwerbers hinsichtlich eines Zu-
sammenwirkens auf Ver�ußererseite ankommt, dass
auch ein passives Verhalten des Grundst�cksver�uße-
rers bez�glich der Bebauung ausreichend ist, und dass
ein Angebot zur Geb�udeerrichtung bis zum endg�lti-
gen Abschluss lediglich in tats�chlicher Hinsicht, nicht
aber auch rechtlich wirksam fortbestehen muss. Ge-
wisse Handlungsspielr�ume f�r betroffene Stpfl. zeigt
allerdings die j�ngste Entscheidung des BFH vom
3.3.2015 (II R 22/14) auf. Der BFH hat in dieser Ent-
scheidung zun�chst noch einmal ausdr�cklich klarge-
stellt, dass ein nachweisliches Zusammenwirken von
Grundst�cksverk�ufer und Bauunternehmer auf Ver-

�ußererseite allein nicht ausreichend ist, um die
Rechtsfolgen eines einheitlichen Erwerbsgegenstands
auszul�sen. Hinzukommen muss, dass der Erwerber
entweder keine freie Entscheidung mehr �ber das
„Ob“ und das „Wie“ der Baumaßnahme besitzt oder
aber hinsichtlich der Grundst�cksbebauung einen
von der Ver�ußererseite vorgeplanten und hinreichend
bestimmten Geschehensablauf angenommen hat.
Fehlt es daher unbeschadet eines nachweislichen Zu-
sammenwirkens auf Ver�ußererseite an einer dieser
beiden weiteren Voraussetzungen, muss die Annahme
eines einheitlichen Erwerbsgegenstands „bebautes
Grundst�ck“ zwingend ausscheiden. Gerade die hin-
reichende Bestimmtheit setzt nach Aussage des BFH in
seiner Entscheidung vom 3.3.2015 eine nachweisliche
Konkretisierung voraus und kann f�r die Vertragspar-
teien somit der maßgebliche Ansatzpunkt sein, um die
ungew�nschten steuerlichen Folgen eines einheitli-
chen Erwerbsgegenstands zu vermeiden. Eine weitere
Gestaltungsm�glichkeit kann aus Erwerbersicht auch
eine Aufteilung der Geb�udeerrichtungskosten be-
gr�nden, wie dies in der Entscheidung des BFH vom
3.3.2015 mit einer Aufteilung in Rohbaukosten und
Kosten des Innenausbaus der Fall war. Der BFH hat
in dieser Entscheidung hervorgehoben, dass die Vor-
aussetzungen des einheitlichen Erwerbsgegenstands
f�r s�mtliche aufgeteilten Kostenbestandteile gleicher-
maßen erf�llt sein m�ssen. Insbesondere f�r eine Viel-
zahl von Doppelhaus- bzw. Reihenhausk�ufen l�sst
sich f�r die Erwerber eine sch�dliche Verkn�pfung
zwischen Grundst�ckskaufvertrag und Vertrag �ber
die Geb�udeerrichtung z.B. auf Grund baurechtlicher
Vorgaben an ein homogenes �ußeres Erscheinungsbild
der Bebauung h�ufig nicht vermeiden. Gerade in die-
sen F�llen d�rfte eine beschr�nkende Verpflichtung
auf die Rohbaubestandteile ein denkbarer und f�r die
Ver�ußererseite auch durchaus akzeptabler L�sungs-
ansatz sein, um die unerw�nschten Rechtsfolgen eines
einheitlichen Erwerbsgegenstandes f�r den Grund-
st�ckserwerber zumindest abzumildern.
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rende Besteuerung von Leistungen und Bez�gen im
K�rperschaftsteuerrecht, SteuerStud, Beilage 1/2015
zu Heft 3/2015; Kahlenberg/Kopec, Unterkapitalisie-
rungsvorschriften in der EU – eine Analyse im Vorfeld
des OECD-Berichts zur Maßnahme 4 des BEPS-Akti-
onsplans, IStR 2015, 84; Pinkernell, Ein Musterfall zur
internationalen Steuerminimierung durch US-Konzer-
ne, StuW 2012, 369.

I. Einleitung

Grenz�berschreitende T�tigkeiten bergen f�r den
Stpfl. auf Grund der international nicht harmonisierten
Steuerregime regelm�ßig die Gefahr von Doppelbe-
steuerungen.3) Gleichzeitig bef�rchten die beteiligten
Fisci eine Nicht- oder Niedrigbesteuerung dieser T�-
tigkeit, denn durch die unterschiedlich ausgestalteten
in- und ausl�ndischen Steuergesetze lassen sich z.B.
grenz�berschreitende Zahlungen gezielt beim Leis-
tenden als abzugsf�higer Aufwand und beim Empf�n-
ger entweder als steuerfreier Ertrag oder ein zweites
Mal als abzugsf�higer Aufwand realisieren.4)

Um eine mindestens einmalige Besteuerung dieser
Zahlungen zu gew�hrleisten, werden auf nationaler
und europ�ischer Ebene zunehmend steuerliche Kor-
respondenzregelungen5) in den Blick genommen.6)

Den diesbez�glichen �berlegungen der OECD stehen
insoweit erste (inhaltlich heterogene) unilaterale Rege-
lungen7) auf nationaler Ebene gegen�ber.8) W�hrend
auf internationaler Ebene und im Kontext von BEPS9)

an einer abgestimmten Vorgehensweise gearbeitet
wird10) – im September 2015 wird die Kommentierung
des „Hybrid-Berichts“ der OECD erwartet –11), ist auch
der Bundesrat bereits im letzten Jahr mit einem eige-
nen Gesetzentwurf vorangeeilt.12) Dieser „Allein-
gang“ f�gt sich in den Willen der Großen Koalition,

notfalls unilaterale, also international unabgestimmte
Maßnahmen zur Bek�mpfung hybrider Gestaltungen
verabschieden zu wollen.13) Der Bundesratsvorschlag
wurde nicht umgesetzt, ein neuer Anlauf ist jedoch
noch f�r dieses Jahr geplant.14) Hierzu hat am
16.1.2015 bereits eine konstituierende Sitzung der
hierf�r eingerichteten Bund-L�nger-Arbeitsgruppe
stattgefunden; ein Unterfachausschuss ist erstmals am
28.4.2015 zusammengekommen.

Aber nicht nur vor dem Hintergrund der Vielzahl an im
deutschen Ertragsteuerrecht bereits bestehenden kor-
respondierenden Tatbest�nden, auch in Anbetracht
der �nderung von DBA-Besteuerungsfolgen durch
§ 50d EStG ist zu diskutieren, ob und wenn ja, wann

3) Dazu einf�hrend Br�hler, Internationales Steuerrecht, Wies-
baden, 8. Aufl. 2014, 19 ff.

4) Vgl. zu Qualifikationskonflikten als Mittel der Steuerplanung
Jacobs/Endres/Spengel in Jacobs, Internationale Unterneh-
mensbesteuerung, M�nchen, 7. Aufl. 2011, 1300 ff.

5) Eine Legaldefinition f�r den Begriff „Korrespondenzprinzip“
existiert indes nicht. Die OECD definiert linking rules als „ru-
les that seek to align the tax treatment of an instrument or
entity with the tax outcomes in the counterparty jurisdic-
tions“, OECD (2014), Neutralising the Effects of Hybrid
Mismatch Arragements, OECD/G20 Base Erosion and Profit
Shifting, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/
9789264218819-en, Rz. 10 (Abruf am 14.9.2015).

6) Im Bereich internationaler Zinsabzugsbeschr�nkungen vgl.
f�r einen �berblick z.B. Kahlenberg/Kopec, IStR 2015, 84 ff.

7) Unilaterale Abzugsbeschr�nkungen mit einem korrespondie-
renden Element existieren beispielsweise in Schweden (Ab-
zugsverbot f�r Zinszahlungen, wenn u.a. die Einnahmen
beim Empf�nger nicht einer Besteuerung von mind. 10 % un-
terliegen), in Frankreich (Abzugsverbot f�r Zinszahlungen,
wenn die Einnahmen beim Empf�nger nicht einer Besteue-
rung von mind. 25 % des franz�sischen KSt-Satzes
[8,3–9,5 %] unterliegen) oder in �sterreich (Abzugsverbot
f�r Zins- und Lizenzzahlungen, wenn die Einnahmen beim
Empf�nger einem Steuersatz von weniger als 10 % oder auf
Grund einer Steuererm�ßigung einer tats�chlichen Steuerbe-
lastung von weniger als 10 % unterliegen).

8) Dies zeigt insbesondere der Entwurf eines Betriebsausgaben-
abzugsverbots in § 4 Abs. 5a EStG-E aus dem letzten Jahr im
Rahmen der BR-Drucks. 432/14 v. 7.11.2014, 12 ff. zum Zoll-
kodexAnpG.

9) Base Erosion and Profit Shifting, vgl. dazu z.B. Gillama-
riam/Binding, DStR 2013, 1153 ff.

10) Vgl. grundlegend den Hybrid-Bericht der OECD von Sept.
2014, OECD (2014), a.a.O. (Fn. 5).

11) Vgl. OECD (2014), a.a.O., S. 37 (Fn. 5).
12) Vgl. BR-Drucks. 432/14 v. 7.11.2014, 12 ff.
13) Vgl. Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD v. 27.11.2013

(https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/
koalitionsvertrag.pdf [Abruf am14.9.2015]), 65.

14) Vgl. nur Geberth/Bartelt, DB 2014, 2621 ff. und 2861 ff. sowie
die Protokollerkl�rung der Bundesregierung im Rahmen der
929. Sitzung des Bundesrats v. 19.12.2014.
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�berhaupt weitergehender gesetzlicher Regelungsbe-
darf in diesem Bereich besteht. Dieser Frage wurde
– zugeschnitten auf den Fall hybrider Gestaltungen –
im Rahmen des ifst-Kolloquiums nachgegangen.15)

II. Situation de lege lata

Im Fall hybrider Gestaltungen liegt ein Qualifikations-
konflikt darin begr�ndet, dass die einem Gesch�fts-
vorfall zu Grunde liegende Zahlung in den beteiligten
Staaten einem jeweils abweichenden Verst�ndnis un-
terliegt oder die Gesellschaft, an die (oder von der) die
Zahlung geleistet wird, abweichend von den Staaten
als transparent und intransparent besteuert wird.16)

Auch wenn derartige Gestaltungen selbst der steuerli-
chen Betriebspr�fungspraxis seit Jahren bekannt
sind,17) hat das Thema erst im Zuge der BEPS-Diskus-
sion sowohl national als auch international eine neue
Dynamik entwickelt. Gleichwohl hat Deutschland be-
reits sehr fr�h darauf geachtet, dass keine – im Sprach-
gebrauch der OECD – „Erosion“ seiner Steuerbasis
erfolgt und verschiedene Abwehr- und Missbrauchsre-
geln verabschiedet.18) So hatte bisher ausschließlich
der ausl�ndische Staat die konkrete ausl�ndische steu-
erliche Behandlung einer Zahlung vor seinen B�rgern
zu rechtfertigen.19) Keine Relevanz ergab sich f�r die
hiesigen Besteuerungsfolgen. Dieses Verst�ndnis hat
sich insoweit ge�ndert, als eine Steuerfreistellung oder
ein Betriebsausgabenabzug in Deutschland z.T. nur
noch in Abh�ngigkeit der ausl�ndischen Besteuerung
gew�hrt werden soll. Zu diesen korrespondierenden
Regelungen z�hlen heute insbesondere die folgenden
Vorschriften:

– § 50d Abs. 8 EStG (Ankn�pfungsmerkmal: [Verzicht
auf] Besteuerung von Lohneink�nften)

– § 50d Abs. 9 EStG (Keine/nur teilweise Besteuerung
der Eink�nfte insb. wegen abweichendem DBA-
Verst�ndnis)

– § 50d Abs. 10 EStG (Besteuerung von Sonderverg�-
tungen)

– § 8 Abs. 3 S. 4 KStG (Einlagebedingte Einkommens-
minderung)

– § 8b Abs. 1 S. 2 KStG (Aussch�ttungsbedingte Ein-
kommensminderung)

– § 14 Abs. 1 Nr. 5 KStG (Abzug von Verlusten bzw.
negativen Eink�nften bei Organschaft)

– § 1 Abs. 5 AStG (Aus�bung von Besteuerungsrecht
gem. Abkommen und abweichend von AOA)

– §§ 7-14, 20 Abs. 2 AStG (Ausl�ndischer Steuersatz)

– Art. 22 Abs. 1 Nr. 5a VG20) (Keine / nur teilweise Be-
steuerung der Eink�nfte insb. wegen abweichen-
dem DBA-Verst�ndnis)

– Art. 22 Abs. 1 Nr. 5b VG (Nichtbesteuerung trotz
Besteuerungsrecht nach DBA auf Grund innerstaat-
lichen Rechts bzw. innerstaatlicher Praxis)

Die deutsche Finanzverwaltung kann also bereits heu-
te auf ein dichtes Regelungsgeflecht korrespondieren-
der Vorschriften zur�ckgreifen. Insoweit stellt sich die
Frage nach der Notwendigkeit einer weiteren Rege-
lung. Insbesondere ist zu kl�ren, wie zielf�hrend ein
allgemeines Betriebsausgabenabzugsverbot i.S.d. § 4

Abs. 5a EStG-E zur Verhinderung hybrider Gestaltun-
gen21) w�re.22)

III. �berlegungen de lege ferenda

1. Missbrauchsbek�mpfung vs. Wettbewerbsbeein-
tr�chtigung

Als Argument gegen eine neue Korrespondenzvor-
schrift wird vorgebracht, dass das Gros der Unterneh-
men bei derartigen Instrumenten keine Missbrauchs-
absicht verfolgt. Als Beispiel wird die Finanzierung
des Kernkapitals bei Banken und Versicherungen im
Zuge von Basel III angef�hrt,23) bei der die hybride
Struktur der begebenen Instrumente aufsichtsrechtlich
und nicht steuerlich motiviert ist, um den Kapitalanfor-
derungen �berhaupt nachkommen zu k�nnen.24)

Allerdings soll mit einer neuen Korrespondenzrege-
lung auch der doppelte Betriebsausgabenabzug im Be-
reich der Sonderbetriebsausgaben bei Personengesell-
schaften verhindert werden.25) Aus deutscher
Perspektive problematisch ist hierbei nicht nur die in
verschiedenen Staaten abweichende Behandlung als
transparent oder intransparent zu besteuernde Gesell-
schaft, sondern v.a. die steuerliche Anerkennung der
Verg�tung aus schuldrechtlichen Vertr�gen zwischen
Gesellschaft und ihren Gesellschaftern.26) Denn die
laufende Besteuerung von gewerblichen Mitunterneh-
merschaften folgt – eine u.a. deutsche Besonderheit –27)

einer zweistufigen Gewinnermittlung. Ausgangspunkt

15) Vgl. dazu http://ifst.de/veranstaltungen/2015/86-veranstal
tungen/2015/969-ifst-kolloquium-23-3-2015-in-berlin.html
(Abruf am14.9.2015). Der vorliegende Beitrag basiert auf den
um thematische Vervollst�ndigungen und um Fußnoten er-
g�nzten Wortbeitr�gen von Felix Hierstetter (General Electric
Deutschland), Prof. Dr. J�rgen L�dicke (Universit�t Ham-
burg), Dr. Steffen Neumann (FinMin NRW), Dr. Wendelin
Staats (BMF) und Berthold Welling (Bundesverband der
Deutschen Industrie).

16) Diese Hybridit�t ist im �brigen nicht gegeben, wenn ein Ge-
winn in keinem der beteiligten Staaten der Besteuerung un-
terliegt („klassisch“ weiße Eink�nfte), da hybride Gestaltun-
gen v.a. interpersonell zur Anwendung kommen.

17) So Neumann, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
18) F�r die korrespondierende Besteuerung von Leistungen und

Bez�gen im K�rperschaftsteuerrecht vgl. Hey/R�sch, Steuer-
Stud, Beilage 1/2015 zu Heft 3/2015, 15 ff.

19) Bspw. deren heimische Nicht- oder Niedrigbesteuerung bei
gleichzeitiger Steuerfreiheit im anderen Staat, so Neumann,
Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.

20) Deutsche Verhandlungsgrundlage f�r Doppelbesteuerungs-
abkommen im Bereich der Steuern vom Einkommen und Ver-
m�gen, vgl. https://www.bundesfinanzministerium.de/Con
tent/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_
Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2013-08-22-Verhand
lungsgrundlage-DBA-deutsch.pdf?__blob=publicationFile&
v=10 (Abruf am14.9.2015).

21) Zur Funktionsweise vgl. Jacobs/Endres/Spengel in Jacobs,
Internationale Unternehmensbesteuerung, M�nchen, 7. Aufl.
2011, 1319 ff.

22) Vgl. dazu zuletzt K�rner, IStR 2015, 449 ff.
23) Vgl. hierzu Burgard/Heimann in Dauses, EU-Wirtschafts-

recht, Abschnitt E.IV.5., Rz. 197 ff. (April 2013).
24) So Chalupnik, Wortbeitrag aus dem Auditorium, ifst-Kollo-

quium am 23.3.2015.
25) Vgl. Stellungnahme des Bundesrats zum ZollkodexAnpG,

BR-Drucks. 432/14 v. 7.11.2014, 12 f.
26) Jacob/Endres/Spengel in Jacobs, Internationale Unterneh-

mensbesteuerung, M�nchen, 7. Aufl. 2011, 1302.
27) �hnliche Besteuerungsmodelle finden sich in �sterreich, Lu-

xemburg und den Niederlanden, vgl. Kahle, StuW 2005, 61,
43.
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des �ber § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG steuerpflichtigen
Gewinns des Gesellschafters ist zun�chst nur dessen An-
teil am gesamth�nderisch erwirtschafteten Gewinn. Die-
ser istallerdingsumErtr�geundAufwendungenzuerh�-
henbzw.zuvermindern,dieimZusammenhangmiteiner
T�tigkeit im Dienste der Gesellschaft, mit der Hingabe
von Darlehen oder mit der �berlassung von Wirtschafts-
g�tern stehen (z.B. Zinsen, Lizenzgeb�hren, Mieten
usw.).28) Dies kann im Ergebnis zu nichtbesteuerten, also
weißen Eink�nften f�hren.29)

Das erkl�rte Ziel einer Neuregelung liegt aber nicht
nur in der Missbrauchsabwehr, sondern auch in
der Verhinderung von Wettbewerbsbeeintr�chtigun-
gen.30) Handlungsbedarf entsteht etwa mit Blick auf
die Niedrigbesteuerung ausl�ndischer US-Konzernge-
winne,31) die im Vergleich zur deutschen Regelbe-
steuerung i.H.v. 29,83 %32) z.B. bei Akquisitionsm�g-
lichkeiten zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen
deutscher Unternehmen f�hren kann.33)

2. Objektiver und subjektiver Regelungsbedarf

Inwieweit deutsche Steuermindereinnahmen auf den
Einsatz hybrider Instrumente zur�ckzuf�hren sind, ist
– derzeit – nicht bekannt.34) Grund daf�r ist auch,
dass es sich bei hybriden Strukturen um legale In-
strumente handelt; die Besteuerungseffekte resultie-
ren – wie eingangs erw�hnt – aus der Tatsache inter-
national nicht abgestimmter Steuergesetze. Auf
Grund ihrer Legalit�t wurde bislang auch nicht die
Notwendigkeit gesehen, hier�ber – z.B. bei Betriebs-
pr�fungen – Aufzeichnungen zu f�hren.35) Auf Grund
der in Bev�lkerung und Politik, insbesondere durch
die Arbeiten der OECD ver�nderte Sensibilit�t36)

wird nunmehr in vielen Staaten ein Regelungsbed�rf-
nis bekundet, gegen derartige Gestaltungen vorzuge-
hen.37)

3. Politisches Umfeld

Bei den �berlegungen de lege ferenda lohnt ein
Blick in das internationale Umfeld. Hinsichtlich § 8b
Abs. 1 Satz 2 KStG ist die Mutter-Tochter-Richtlinie in-
zwischen mit einer vergleichbaren Korrespondenz
ausgestattet.38) Vorlage f�r § 4 Abs. 5a EStG-E war be-
kanntermaßen die Arbeit der OECD im Rahmen von
BEPS.39) Aber auch unilateral haben eine Reihe von
EU-Staaten in den letzten Jahren den Betriebsausga-
benabzug beschr�nkende Korrespondenzregelungen
verabschiedet, wobei erhebliche Unterschiede sowohl
untereinander, zum deutschen Bundesrats- aber auch
zum OECD-Vorschlag bestehen. Die gr�ßte Gemein-
samkeit liegt im Wesentlichen in einem eingeschr�nk-
ten Anwendungsbereich dieser unilateralen Regelun-
gen.40) So werden bei diesen ausschließlich Zins-
und/oder Lizenzzahlungen zwischen verbundenen
Unternehmen erfasst.41) Zudem stellt deren Korres-
pondenz auf eine Mindestbesteuerung der Zahlung
beim Empf�nger von +/- 10 % ab. Das gleichzeitige
Nebeneinander unterschiedlich ausgestalteter und
nicht aufeinander abgestimmter unilateraler Korre-
spondenzregelungen mit – aus Sicht des jeweiligen
Landes – anderen inl�ndischen Betriebsausgabenab-
zugsbeschr�nkungen einerseits und ausl�ndischen

Korrespondenzregelungen andererseits f�hrt zu einer
erheblichen Besteuerungskomplexit�t und damit zu
einem erh�hten Doppelbesteuerungsrisiko grenz�ber-
schreitender Gesch�ftst�tigkeiten.42)

4. Zwischenfazit und Ansatzpunkte

Obwohl Deutschland de lege lata bereits auf eine Viel-
zahl von korrespondierenden Regelungen zur�ckgrei-
fen kann, kann sich v.a. f�r den Bereich der Sonderbe-
triebsausgaben bei Personengesellschaften und f�r
Betriebsausgaben, die im anderen Staat keiner Be-
steuerung oder einem erneuten Abzug unterliegen,
wohl noch Regelungsbedarf ergeben.43)

Dabei wurde nicht thematisiert, inwieweit bereits heu-
te § 50d EStG mit seinen Vorschriften zu Sonderverg�-
tungen und hybriden Gesellschaften in den Abs. 10
und 11 zur Neutralisierung der nicht gew�nschten Be-
steuerungsfolgen beitragen kann. So ordnet § 50d
Abs. 10 EStG die inl�ndische Besteuerung44) der Son-
derverg�tungen eines ausl�ndischen Gesellschafters
einer inl�ndischen Personengesellschaft an, auch
wenn diese – z.B. in Form von Zinseink�nften – als
ebensolche Zinseink�nfte i.S.d. Art. 11 OECD-MA
eigentlich im Ausland zu besteuern gewesen w�ren.45)

§ 50d Abs. 11 EStG versagt im umgekehrten Fall die
Anwendung der Freistellungsmethode, wenn hiesige
hybride – aber dennoch abkommensberechtigte – Ge-
sellschaften46) die Anwendung des Schachtelprivilegs

28) Vgl. grundlegend Niehus/Wilke, Die Besteuerung der Perso-
nalgesellschaften, Stuttgart, 6. Aufl. 2013, 55.

29) Wenn z.B. die Zinszahlungen einer ausl�ndischen Personen-
gesellschaften an ihren inl�ndischen Gesellschaft im Inland
als „Unternehmensgewinne“ abkommensrechtlich freige-
stellt werden, das ausl�ndische Steuerrecht die Zahlung aber
steuermindernd ber�cksichtigt, vgl. das Beispiel von Jac-
ob/Endres/Spengel in Jacobs, Internationale Unternehmens-
besteuerung, M�nchen, 7. Aufl. 2011, 1302.

30) So Neumann, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
31) Vgl. dazu z.B. Pinkernell, StuW 2012, 369, 370.
32) 15 % KSt, darauf 0,825 % SolZ (0,15x 0,055), 14 % GewStG

(0,035x 4 [400 % Hebesatz]).
33) So Neumann, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
34) Auch auf OECD-Ebene soll erst BEPS-Maßnahme 11 „Ent-

wicklung von Methoden zur Erfassung und Analyse von
BEPS-Daten und Gegenmaßnahmen“ im September 2015
�ber die wirtschaftlichen Auswirkungen von BEPS Auf-
schluss geben, vgl. OECD (2014), Aktionsplan zur Bek�mp-
fung der Gewinnverk�rzung und Gewinnverlagerung, OECD
Publishing (http://dx.doi.org/10.1787/9789264209688-de [Ab-
ruf am 14.9.2015]), 26 f. und 37.

35) So Neumann, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
36) Vgl. z.B. zum Ansehensverlust von Starbucks infolge ihrer

publik gewordenen Steuergestaltungen, FAZ-Online v.
20.10.2012, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unterneh-
men/starbucks-und-die-steuern-wut-am-britischen-kaffee-
tisch-11931866.html (Abruf am14.9.2015).

37) So Neumann, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
38) Vgl. ABl.EU Nr. L 219, 40 v. 25.7.2014.
39) Vgl. Stellungnahme des Bundesrats zum ZollkodexAnpG,

BR-Drucks. 432/14 v. 7.11.2014, 12 f.
40) So Hierstetter, Wortbeitrag, ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
41) Vgl. f�r eine �bersicht Kahlenberg/Kopec, IStR 2015, 84, 91.
42) So Hierstetter, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
43) Zustimmend im Ergebnis auch L�dicke, Wortbeitrag ifst-Kol-

loquium am 23.3.2015.
44) Im Rahmen des deutschen Besteuerungsrechts an Unterneh-

mensgewinnen (vgl. Art. 7 OECD-MA).
45) Vgl. kritisch Gosch in Kirchhof, 14. Aufl. 2015, § 50d EStG

Rz. 44 ff.
46) Z.B. eine KGaA.
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bei empfangenen Dividenden f�r die dahinterstehen-
den nat�rlichen Personen47) erm�glicht.48)

In einer Gesamtschau bleibt zudem zweifelhaft, ob ei-
ne Neuregelung zur gew�nschten Beseitigung der
Wettbewerbsbeschr�nkungen f�hren kann.

Dessen ungeachtet bestehen zur Bek�mpfung hybri-
der Gestaltungen grds. zwei m�gliche Ansatzpunk-
te:49)

1. Das Problem einer Nichtbesteuerung von Zahlun-
gen k�nnte zumindest auf EU-Ebene zun�chst
durch die Vereinheitlichung der steuerlichen Be-
messungsgrundlage gel�st werden. Wenngleich
die Anstrengungen hierzu wieder belebt worden
sind, d�rfte diese Vereinheitlichung politisch nicht
zeitnah realisierbar sein.50) Um dar�ber hinaus
auch eine Niedrigbesteuerung zu verhindern, k�me
zudem (theoretisch) die Vereinbarung eines Min-
destertragsteuersatzes in Betracht, der allerdings
politisch nicht mehrheitsf�hig sein d�rfte.

2. Sind die vorstehend genannten M�glichkeiten nicht
umsetzbar, bleibt weiterhin nur die Verankerung
unilateraler Regelungen,51) die aber nicht idealiter
zu einer Doppelbesteuerung der grenz�berschrei-
tenden Gesch�ftst�tigkeit f�hren sollten.52) Um
dies zu verhindern, bedarf es einer Abstimmung
der Einzelregelungen aufeinander. Die Beantwor-
tung der Frage, wer im Zweifel, z.B. durch die Ver-
einbarung von Vorfahrtsregeln, besteuern darf, mit-
hin die Entscheidung �ber die Verteilung von
Steuersubstrat, d�rfte unter den einzelnen Mit-
gliedsstaaten allerdings naturgem�ß mit Schwierig-
keiten verbunden sein.53) Zudem m�ssten solche
Regelungen mit Blick auf ihren Anwendungsbe-
reich eng gefasst und klar formuliert sein, da an-
dernfalls die praktische Handhabung der grenz-
�berschreitend verkn�pften Regelungen �beraus
schwierig wird.54) Eine Anwendung auf Nichtkon-
zernf�lle verbietet sich daher beispielsweise. Ferner
ist eine Ankn�pfung an die Nichtbesteuerung der
jeweiligen Zahlungen (statt an eine Niedrigbesteue-
rung) vorzusehen, um die zus�tzliche Komplexit�t
der Ermittlung des ausl�ndischen Besteuerungsni-
veaus zu vermeiden.55) Im Auge zu behalten bleibt
zudem, dass die Verankerung unilateraler Regelun-
gen, die den Betriebsausgabenabzug eines inl�ndi-
schen Stpfl. in Abh�ngigkeit von der Besteuerung
der jeweiligen Zahlung beim ausl�ndischen Emp-
f�nger beschr�nken, mit Blick auf die Rechtspre-
chung des EuGH m�glicherweise als (nicht zu recht-
fertigender Verstoß) gegen die Grundfreiheiten
anzusehen sein k�nnte.56)

IV. Problemfelder einer Umsetzung in nationales Recht

Bis hierin bleibt festzustellen, dass zumindest bei be-
stimmten Formen hybrider Gestaltungen – insbeson-
dere im Bereich der Sonderbetriebsausgaben und des
doppelten Betriebsausgabenabzugs – wohl noch zu-
s�tzlicher Regelungsbedarf besteht. Auch, weil die
ersten gesetzgeberischen Schritte, aufbauend auf § 4
Abs. 5a EStG-E des letzten Jahres, bereits angelaufen
sind (vgl. Abschnitt I.), sind einige Problemfelder zu
identifizieren, die bei einer m�glichen Umsetzung ei-

ner mit § 4 Abs. 5a EStG-E vergleichbaren Vorschrift
zu beachten w�ren.

1. Abschreckungsgedanke, Anwendungsbereich und
Administrierbarkeit

Zwingende Voraussetzung bei der Umsetzung einer
neuen Rechtsnorm ist ein konkret formulierter Anwen-
dungsbereich. Das Beispiel von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5
KStG zeigt die Schw�chen einer nicht ausreichend be-
stimmten Vorschrift.57) Hiernach bleiben negative Ein-
k�nfte des Organtr�gers oder der Organgesellschaft
bei der inl�ndischen Besteuerung unber�cksichtigt,
soweit sie in einem ausl�ndischen Staat im Rahmen
der Besteuerung des Organtr�gers, der Organgesell-
schaft oder einer anderen Person ber�cksichtigt wer-
den. Verhindert werden soll die doppelte Verlustnut-
zung im In- und Ausland, v.a. bei doppelt ans�ssigen
Gesellschaften.58)

Die Regelung wird indes kritisiert als „ein besonderes
Beispiel f�r eine v�llig misslungene gesetzliche Rege-
lung“.59) Dies wird insbesondere daran festgemacht,
dass die Vorschrift keine konkreten Tatbestandsmerk-
male, sondern lediglich eine Rechtsfolge benennt.60)

Wohl auch deshalb ist die Vorschrift – obwohl bereits
vor mehr als zehn Jahren eingef�hrt61) – bisher kein
einziges Mal zur Anwendung gekommen.62)

L�dicke ist darin zuzustimmen, dass ein Rechtsstaat
mehr verlange als bloße Abschreckungsregeln, die oh-
ne tats�chlichen Anwendungsbereich bleiben und nur
nach „Gutd�nken“ der Finanzverwaltung zur Anwen-

47) Diese haben als nat�rliche Personen keinen Anspruch auf das
Schachtelprivileg.

48) Klein/Hagena in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG,
§ 50d EStG Anm. 141 ff. (Sept. 2013).

49) So Hierstetter, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
50) Hierstetter, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015; vgl.

zur Forderung eines globalen Mindeststeuersatzes auch das
Interview von Wolfgang Sch�uble in der WirtschaftsWoche
v.19.4.2013, http://www.wiwo.de/politik/europa/bundesfi-
nanzminister-schaeuble-warnt-vor-blase-bei-zu-locke-
rer-geldpolitik/8093628.html (Abruf am14.9.2015) und die
Forderung der SPD nach Mindeststeuers�tzen in Europa v.
22.5.2014, http://www.sueddeutsche.de/politik/gegen-steu-
erflucht-spd-will-mindeststeuersaetze-in-europa-1.1971805
(Abruf am 14.9.2015).

51) So Hierstetter, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
52) Dar�ber besteht insoweit auch Einigkeit, vgl. Neumann und

Staats, Wortbeitr�ge ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
53) So L�dicke und Neumann, Wortbeitr�ge ifst-Kolloquium am

23.3.2015.
54) So Hierstetter, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
55) So auch § 4 Abs. 5a EStG-E; anders Hybrid-Bericht der OECD

von Sept. 2014, OECD (2014), a.a.O. (Fn. 10).
56) So Hierstetter, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015; a.A.

Staats, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
57) So L�dicke, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
58) Vgl. Danelsing in Bl�mich, EStG/KStG/GewStG, § 14 KStG

Rz. 149 ff. (April 2013).
59) Kolbe in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 14 KStG

Anm. 260 (Jan. 2015).
60) Kolbe in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 14 KStG

Anm. 260 (Jan. 2015).
61) Eingef�hrt durch das UntStFG vom 20.12.2001, BGBl. I 2001,

3858 und Ausweitung durch das UntStReiseK�ndG v.
20.2.2013, BGBl. I 2013, 188.

62) Denn sonst h�tte es in den letzten zw�lf Jahren das ein oder
andere Finanzgerichtsverfahren zu der Vorschrift gegeben,
vgl. L�dicke, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015 mit
Verweis auf D�tsch in D�tsch/Pung/M�hlenbrock, § 14 KStG
Rz. 240 (Dez. 2013).
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dung kommen k�nnen.63) Denn derartige Regelungen
bewegen sich auf dem Spagat zum Vollzugsdefizit. So
sieht das BVerfG ein sog. strukturelles Vollzugsdefizit
als gegeben, wenn der Besteuerungsanspruch weitge-
hend nicht durchgesetzt werden kann, da die n�tige
gleichm�ßige Belastung der Stpfl. nicht mehr garan-
tiert werden kann.64) Unproblematisch ist dabei eine
ggf. empirische Ineffizienz der Rechtsnorm, nicht aber
das normative Defizit des widerspr�chlich auf Ineffek-
tiv angelegten Rechts.65) Ein solches „normatives Defi-
zit“ k�nnte in Ermangelung hinreichender Tatbe-
standsmerkmale durchaus f�r § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5
KStG zu bejahen sein.

Die Kritik ist aber wom�glich nicht uneingeschr�nkt
auf § 4 Abs. 5a EStG-E zu �bertragen. Der Anwen-
dungsbereich konkretisiert sich hier zumindest im
Hinblick auf die ausformulierten Tatbestandsmerkma-
le. So wurde z.B. definiert, dass Betriebsausgaben nur
insoweit abzugsf�hig seien, wie sie beim Empf�nger
als Einnahmen (§ 4 Abs. 5a Satz 1 EStG-E) oder nicht
erneut als Aufwendungen (§ 4 Abs. 5a Satz 2 EStG-E)
in der „Steuerbemessungsgrundlage“ ber�cksichtigt
werden.

Problematisch ist allerdings, dass auch mittelbare
Empf�nger von der Vorschrift erfasst w�rden.66) Hier
k�nnte in Bezug zu Auslandssachverhalten, auf Grund
in tats�chlicher Hinsicht einschr�nkender Aufkl�-
rungsm�glichkeiten seitens des Stpfl., ggf. ein struktu-
relles Vollzugsdefizit zu bejahen sein.67) Der BFH ver-
mag ein solches Defizit allerdings nicht bereits infolge
geringerer Aufkl�rungsm�glichkeiten bei Auslands-
sachverhalten anzunehmen, wenn das Erhebungsver-
fahren grunds�tzlich auf Durchsetzbarkeit angelegt
ist.68)

Kann bei einer Neuregelung ein strukturelles Voll-
zugsdefizit verhindert werden, ist noch ein sog. fakti-
sches Vollzugsdefizit zu �berpr�fen. Kann der Stpfl.
seiner Deklarationspflicht gem. § 149 AO und seinen
(erweiterten) Mitwirkungspflichten nach § 90 AO
nachkommen, muss die Finanzverwaltung die Steuern
gleichheitskonform festsetzen und ihre Verifikations-
pflicht nach § 85 AO erf�llen.69) Inwieweit dies fl�-
chendeckend, insbesondere mit Blick auf kleine Fi-
nanz�mter, sichergestellt werden kann, ist zumindest
fraglich.70)

Eine �hnliche Problematik zeigt sich erneut am Bei-
spiel des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG. Trotz Einf�h-
rung vor �ber zehn Jahren wurde erst mit dem VZ 2014
ein entsprechendes Feld in den Steuererkl�rungsfor-
mularen eingerichtet. Das Fehlen eines Felds zeigt
deutlich, was von der Norm als solcher, dem Anwen-
dungswillen der Finanzverwaltung und vermutlich
auch der tats�chlichen Handhabung zu halten ist.71)

Der Blick in die europ�ischen Nachbarl�nder zeigt zu-
dem, dass die korrespondierenden Regelungen zu-
meist auf Konzernsachverhalte eingeschr�nkt werden.
Soweit die Ziele korrespondierender Steuerrege-
lungen jedoch nicht nur in der innerkonzernlichen
Missbrauchsabwehr verortet werden, wird man den
Anwendungsbereich der Norm auch auf Dritte auswei-
ten m�ssen.72) Allerdings erscheint auch dann eine
Konzernregel allein aus Praktikabilit�tsgr�nden sinn-
voll, da dort den eventuellen Informationspflichten
noch am ehesten nachgekommen werden kann.73)

2. Abstimmungsbedarf und Doppelbesteuerung

Sich auf internationaler Ebene auf die Abstim-
mungsnotwendigkeit unilateraler Regelungen zu ver-
st�ndigen, scheint unproblematisch. Viel schwieriger
wird die tats�chliche Einigung auf konkrete Vorfahrts-
regeln, da hierbei die Verteilung von Steuersubstrat
geregelt wird (wer besteuert zuerst?).74) Bisher fehlt
es dementsprechend auch an der konkreten Formulie-
rung ebensolcher Vorschl�ge. Sp�testens an diesem
Punkt d�rfte wohl das Ende der Harmonie erreicht
sein.75) Im Ergebnis werden die bereits bestehenden
und nicht aufeinander abgestimmten unilateralen Vor-
schriften bei einer fehlenden einheitlichen Vorgehens-
weise auf OECD-Ebene wohl zwangsl�ufig in die Dop-
pelbesteuerung f�hren.76)

3. Vereinbarkeit mit Europarecht

Fraglich w�re auch, ob sich korrespondierende Rege-
lungen mit dem Europarecht vereinbaren lassen. Zur
Beantwortung der Frage ist zun�chst festzustellen, ob
sich der zu Grunde liegende Sachverhalt im Schutzbe-
reich einer Grundfreiheit bewegt.77) Wird der Betriebs-
ausgabenabzug in Land A von den Besteuerungsfol-
gen in Land B abh�ngig gemacht, ist zun�chst einmal
die Ankn�pfung belastender inl�ndischer Rechtsfol-
gen an den Rechtsfolgen eines anderen Staats zu kon-
statieren, was u.U. bereits zu einer Unvereinbarkeit
mit der Niederlassungs- oder Kapitalverkehrsfreiheit
f�hren kann.78)

Dabei muss nicht von Bedeutung sein, ob dies offensicht-
lich oder verdeckt geschieht.79) So ist das schwedische
Abzugsverbot f�r Zinszahlungen an verbundene Unter-
nehmen bereits im Visier der EU-Kommission.80) Denn
nach Auffassung des schwedischen BFH (HFD)81) ver-
st�ßt die Abzugsbeschr�nkung gegen die Niederlas-

63) So L�dicke, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
64) Vgl. ausf�hrlich BVerfG v. 27.6.1991, 2 BvR 1493/89, NJW

1991, 2129.
65) Vgl. BVerfG v. 10.3.2008, 2 BvR 2077/05, NJW 2008, 2637

m.w.N.
66) So L�dicke und Staats, Wortbeitr�ge ifst-Kolloquium am

23.3.2015.
67) Vgl. zu den Nachweispflichten Hey/R�sch, SteuerStud 2015,

Beilage 1/2015 zu Heft 3/2015, 15, 20.
68) Vgl. BFH v. 9.4.2008, II R 39/06, BFH/NV 2008, 1529, 1531.

F�r die Diskussion der Erfassung mittelbarer Anteilseigner-
wechsel bei § 8c KStG vgl. Roser in Gosch, 3. Aufl. 2015,
§ 8c KStG Rz. 60 ff.

69) Vgl. dazu Dr�en, StuW 2007, 112, 113.
70) So L�dicke, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
71) So L�dicke, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
72) Vor allem im Bereich verbundener Unternehmen ergibt sich

klassischerweise eine Missbrauchsgefahr.
73) So auch Staats, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
74) Vgl. im Ergebnis Hierstetter, DB 2015, 3.
75) So Hierstetter und L�dicke, Wortbeit�ge ifst-Kolloquium am

23.3.2015.
76) Vgl. auch Staats, DB 2015, 2.
77) Vgl. z.B. Kellersmann/Treisch (et al.), Europ�ische Unterneh-

mensbesteuerung I, Berlin, 2. Aufl. 2013, 101.
78) So Hierstetter, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015.
79) Sie k�nnen durch zwingende Gr�nde des Allgemeininteres-

ses gerechtfertigt werden, vgl. EuGH v.16.1.2003, Kommissi-
on/Italien, C-388/01, Rz. 19; auch EuGH v. 21.9.1999,
Saint-Gobain ZN, C-307/97, Rz. 51.

80) Vgl. z.B. die Pressemitteilung von PwC v.8.1.2015,
http://www.pwc.com/en_US/us/tax-services/publications/in-
sights/assets/pwc-euro-commission-says-swedish-inte-
rest-deduction-breaches-eu-law.pdf (Abruf am 14.9.2015).

81) H�gsta f�rvaltningsdomstolen.
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sungsfreiheit, weil es auf eine Besteuerung gr�ßer 10 %
abstellt, die in Schweden selbst bereits auf Grund der
H�he der Regelbesteuerung82) faktisch nicht unter-
schritten werden kann.83)

Eine Beschr�nkung der Grundfreiheiten ist allerdings
bei entsprechender Rechtfertigung unproblema-
tisch.84) Hinsichtlich der Verhinderung von miss-
br�uchlichen Gestaltungen ist die bisherige Recht-
sprechung jedoch sehr eng gefasst.85) Denn die zu
�berpr�fende Regelung darf nicht dar�ber hinausge-
hen, was zur Erreichung des Ziels erforderlich ist.86)

Allerdings sind die meisten der korrespondierenden
Regelungen nicht auf Missbrauch ausgelegt.87)

Einen weiteren Rechtfertigungsgrund betrifft die Ko-
h�renz des Steuersystems.88) Danach sollen Regelun-
gen, zwischen denen ein systematischer Zusammen-
hang besteht, nicht einzeln, sondern nur in ihrer
Gesamtheit beurteilt werden.89) Ein direkter Zusam-
menhang des steuerlichen Vor- und Nachteils besteht
jedoch typischerweise bei ein und demselben Stpfl.,
was somit einen EG-Verstoß rechtfertigen kann; dar�-
ber hinaus, wenn zwischen unterschiedlichen Stpfl.
ein Band besteht, was es erlaubt, sie wie einen Stpfl.
zu behandeln.90) Jenseits einer Gruppenbesteuerung
wird eine Rechtfertigung damit wohl schwierig, da kor-
respondierende Regelungen insbesondere interperso-
nell zur Anwendung kommen. Das gilt v.a. dann, wenn
der Betriebsausgabenabzug an einen ausl�ndischen
Mindeststeuersatz ankn�pft.91)

4. Zeitpunkt

Zuletzt ist auch ein m�glicher Zeitpunkt f�r eine natio-
nale Regelung zu diskutieren. Deutschland wird im
Zweifel nicht die Ergebnisse der OECD abwarten wol-
len, auch wenn eine internationale Abstimmung auf
Seiten der Finanzverwaltung ebenfalls klar bevorzugt
wird.92) Dies zeigt sich zum einen bereits im Koalitions-
vertrag von CDU/CSU und SPD93) und zum anderen in
der Bundesratsinitiative des letzten Jahrs. Auch wenn
§ 4 Abs. 5a EStG-E nicht umgesetzt wurde, hat die
Bundesregierung im Rahmen ihrer Protokollerkl�rung
zum Zollkodexanpassungsgesetz eine Weiterbearbei-
tung des Themas f�r 2015 angek�ndigt. Die konstitu-
ierende Sitzung der hierf�r eingesetzten Bund-L�n-
ger-Arbeitsgruppe hat am 16.1.2015 stattgefunden;
ein Fachgremium (sog. Unterfachausschuss – UAG –)
ist dazu erstmals am 28.4.2015 zusammenkommen, um
konkrete Umsetzungsvorschl�ge f�r den Gesetzgeber
zu erarbeiten.94) Bis es zu einem neuen Gesetzesent-
wurf kommt, d�rfte allerdings auch die Kommentie-
rung der OECD f�r Maßnahme 2 ver�ffentlicht worden
sein,95) so dass hierauf eventuell zur�ckgegriffen wer-
den kann. Erste gesetzgeberische Maßnahmen k�n-
nen f�r Ende 2015, in jedem Fall im Jahr 2016 erwartet
werden.96)

IV. Fazit

Es ist letztlich wohl nicht abzustreiten, dass f�r be-
stimmte hybride Gestaltungen noch Regelungsbedarf
besteht.97) Eine hierf�r angebrachte Abwehrgesetzge-

bung wird von der Praxis nicht abgelehnt, das Augen-
merk liegt vielmehr auf einer zielgenauen und prakti-
kablen legislativen Umsetzung.98)

Die technischen Herausforderungen bei steuerlichen
Korrespondenzregelungen sind immens, v.a. wenn es
international nicht zu einer Abstimmung kommt.99)

Die Anwendung der Regeln erfordert erweiterte
Kenntnisse, wie bestimmte Aufwands- und Ertragspo-
sitionen in einem oder mehreren anderen Staaten bei
zumeist anderen Steuersubjekten steuerlich ber�ck-
sichtigt werden (z.B. ist die Zusammenwirkung mit
CFC-Regeln noch unklar).100) Die zu Grunde liegende
Feststellung geht jedoch weit �ber die Frage nach dem
Ist-Zustand hinaus, denn vielmehr ist zu beantworten,
wie die Gesch�ftsvorf�lle nach geltendem Recht kor-
rekt zu ber�cksichtigt w�ren. Wie das, z.B. bei fehler-
haften Steuerbescheiden, herauszufinden ist, bleibt
unklar.101) Auch am Beispiel der bisher verankerten
Korrespondenzprinzipien zeigt sich deren technische
Komplexit�t. Zudem sind Kollateralsch�den so weit
wie m�glich zu vermeiden.102) Unter einer zielgenauen
Regel ist damit keine allgemeine Korrespondenzregel
wie der eines allgemeinen § 4 Abs. 5a EStG-E zu ver-
stehen.103) Wird ein Abbau der Wettbewerbsnachteile
angestrebt, sollte die deutsche Gr�ndlichkeit in der
Umsetzung der Maßnahmen am Ende des Tages gera-
de nicht zu einer Vergr�ßerung der Wettbewerbsbe-
eintr�chtigungen f�r deutsche Unternehmen f�h-
ren.104)

82) Vgl. f�r einen �berblick E&Y, Worlwide Corporate Tax Guide
2014, 1318, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
Worldwide_corporate_tax_guide_2014/$FILE/Worldwide%20
Corporate%20Tax%20Guide%202014.pdf (Abruf am 14.9.
2015).

83) Hierstetter, Wortbeitrag ifst-Kolloquium am 23.3.2015; a.A.
grds. Staats, der die Vereinbarkeit mit Europarecht als wei-
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